
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2017/10/23 9Bs356/17x
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 Veröffentlicht am 23.10.2017

Norm

StGB §46 Abs1

JGG §17

JGG §19 Abs2

Rechtssatz

Werden die wegen einer Erwachsenenstraftat verhängte zweimonatige Freiheitsstrafe und die wegen der Straftat eines

jungen Erwachsenen verhängte sechswöchige Freiheitsstrafe hintereinander verbüßt, kann eine bedingte Entlassung

frühestens nach zwei Monaten erfolgen.

Entscheidungstexte

9 Bs 356/17x

Entscheidungstext OLG Graz 23.10.2017 9 Bs 356/17x
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